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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

ZPO §228 A1

Rechtssatz

Die Frage der Aufrechenbarkeit in einem Feststellungsprozeß klären zu lassen, vermag ein Feststellungsinteresse und

die Zulässigkeit einer Feststellungsklage nicht zu begründen.
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